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Informationen zur Anlageberatung 

(Stand: 02. August 2022) 

1. Information über die Art der von uns erbrachten Anlageberatung  

Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Anlageberatung erbringen, sind u. a. verpflichtet, 

ihre Kunden darüber zu informieren, ob die Anlageberatung unabhängig (sogenannte 

"unabhängige Honorar-Anlageberatung") erbracht wird oder nicht.  

 

Daher informieren wir Sie darüber, dass wir die Anlageberatung nicht als unabhängige 

Honorar-Anlageberatung erbringen. Das bedeutet, dass wir unseren Kunden kein Honorar für 

die Anlageberatung in Rechnung stellen.  

 

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung dürfen wir jedoch Zuwendungen gemäß § 70 

WpHG von unseren Vertriebspartnern erhalten. Zuwendungen dürfen wir nur annehmen, 

wenn wir Sie darüber informieren und wenn die Zuwendung darauf ausgelegt ist, die Qualität 

der für Sie, unsere Kunden, erbrachten Dienstleistungen zu verbessern. Schließlich darf die 

Annahme von Zuwendungen der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung in Ihrem 

Interesse nicht entgegenstehen. Über die einzelnen Arten von Zuwendungen informieren wir 

Sie in den "Informationen über Zuwendungen". Über die konkrete Höhe der Zuwendungen, 

die wir im Zusammenhang mit einer bestimmten Dienstleistung erhalten, informieren wir Sie 

zusammen mit den Kosten für das betreffende Finanzinstrument bzw. die betreffende 

Dienstleistung.  

 

2. Information über den Umfang der von uns in der Anlageberatung berücksichtigten 

Finanzinstrumente und ihrer Anbieter  

Damit wir Ihnen eine Ihren Bedürfnissen entsprechende Anlageberatung anbieten können, 

wählen wir aus einer Vielzahl von Finanzinstrumenten unterschiedlicher Anbieter eine breite 

Palette für die Anlageberatung aus. Diese besteht in erster Linie aus Finanzinstrumenten der 

Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Darüber hinaus empfehlen 

wir Ihnen gegebenenfalls auch Finanzinstrumente anderer Emittenten.  

 

3. Information, welche Angaben wir von Ihnen benötigen, um Sie beraten zu können  

Im Rahmen der Anlageberatung müssen wir beurteilen, ob ein Finanzinstrument geeignet ist. 

Hierzu benötigen wir von Ihnen - soweit relevant - Angaben zu Ihren 

Kenntnissen/Erfahrungen in der Durchführung von Anlagegeschäften, zu Ihren Anlagezielen 

und zu Ihren finanziellen Verhältnissen. Die Angaben sind freiwillig, dienen aber einer 

sachgerechten Aufklärung bzw. Beratung und liegen daher in Ihrem Interesse. Eventuelle 

Änderungen sollten Sie uns daher zeitnah mitteilen.  

 

4. Information über die Risikoklassen der von uns empfohlenen Finanzinstrumente  

Bereits seit vielen Jahren stufen wir in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe im Rahmen der 

Anlageberatung empfohlene Finanzinstrumente in eine von insgesamt fünf Risikoklassen ein. 

Hierdurch möchten wir sicherstellen, dass die Ihnen empfohlenen Finanzinstrumente jeweils zu 

Ihrer maximalen Risikobereitschaft passen. Bei der Risikobereitschaft gibt es ebenfalls fünf 

mögliche Kategorien - von "konservativ" bis "hochspekulativ". Für jede Kategorie der 

Risikobereitschaft gibt es in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe folglich eine 

entsprechende Produktrisikoklasse.  
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Bitte beachten Sie: Die Produktrisikoklassen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe sind nicht 

identisch mit den sogenannten gesetzlichen Risikokennziffern. Es handelt sich insoweit um von 

Emittenten nach europäischen Vorgaben zu ermittelnde Risikokennziffern für bestimmte 

Finanzinstrumente. Soweit ein Emittent eine solche Kennziffer ermitteln muss, ist diese auch in 

den vom Emittenten bereitzustellenden gesetzlichen Informationsblättern (wesentliche 

Anlegerinformationen, Basisinformationsblatt) angegeben. Die Risikokennziffern reichen dabei 

von 1 (niedrigste Risikokennziffer) bis 7 (höchste Risikokennziffer). 

 

Um für alle von uns angebotenen Finanzinstrumente weiterhin eine einheitliche 

Produktrisikoklasse zugrunde legen zu können, wird anhand der gesetzlichen Risikokennziffern 

und weiterer risikobestimmender Faktoren geprüft, welcher Produktrisikoklasse der 

Genossenschaftlichen FinanzGruppe das Produkt entspricht. In der Geeignetheitserklärung 

sowie ggf. in weiteren Unterlagen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, beziehen wir uns 

jeweils auf die Risikoklasse der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. 

 

5. Information zu den Nachhaltigkeitsaspekten, die wir bei unseren Empfehlungen in 

Finanzinstrumenten berücksichtigen  

Im Einklang mit den von Ihnen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen wir 

bei unseren Empfehlungen in Finanzinstrumenten die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt-, Sozial- 

beziehungsweise Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte beziehungsweise 

die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 

 

Entsprechendes gilt bei der Empfehlung von Versicherungsanlageprodukten.  

 

6. Information zur regelmäßigen Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen 

Finanzinstrumente  

Eine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen Finanzinstrumente wird 

Ihnen durch unser Haus nicht angeboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


